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am 18.09.2015 wird in Hamburg die Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer
stattfinden. Die Hauptversammlung wird dieses Jahr von Neuwahlen des Präsidiums geprägt
sein. Das wird zu einer erheblichen Veränderung in der Besetzung des Präsidiums führen.
Sowohl der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, der Kollege Filges, als auch der Vize-
präsident Staehle aus München werden nicht zur Wiederwahl antreten. Der langjährige Schatz-
meister der Bundesrechtsanwaltskammer, der Kollege Ulrich musste in diesem Jahr bedauerli-
cherweise ebenso ausscheiden. Damit wird sich nach den Wahlen ein neues Präsidium präsen-
tieren, das sicherlich die erfolgreiche Arbeit des alten Präsidiums fortsetzen wird.

Für das Präsidium der BRAK können die amtierenden Präsidenten aller Kammern kandidieren.
Wiedergewählt werden kann auch, wer Mitglied des Vorstandes einer Rechtsanwaltskammer
ist.

Präsident, die Vizepräsidenten und der Schatzmeister werden jeweils in einem gesonderten
Wahlgang gewählt. Durch diese einzelnen personalisierten Wahlen ist das Wahlverfahren immer relativ langwierig.  Diese Zeit
müssen wir uns aber nehmen, denn die Kollegen vertreten in den nächsten vier Jahren – natürlich zuvörderst der Präsident der
Bundesrechtsanwaltskammer – alle in Deutschland niedergelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.

Das vom Präsidium zu bewältigende Arbeitspensum ist enorm und kann gar nicht genug gewürdigt werden. Die meisten Kol-
leginnen und Kollegen haben keine Vorstellung davon, welche Arbeitsbelastungen mit der Präsidententätigkeit verbunden ist.
Neben den Hauptversammlungen der Bundesrechtsanwaltskammer, den Präsidentenkonferenzen und den Präsidiumssitzungen
sind zahlreiche Termine im In- und Ausland wahrzunehmen, die darüber hinaus bei aktuellen politischen Fragen auch ganz
kurzfristig angesetzt werden können. 

Man kann also von einem Fulltime-Job sprechen. Deshalb sei an dieser Stelle den ausscheidenden Mitgliedern des Präsidiums
für ihre langjährige Tätigkeit ausdrücklich einmal Dank gesagt. Persönlich sei angemerkt, sie haben ihre Sache alle gut ge-
macht. Die Anerkennung der Bundesrechtsanwaltskammer als ein kompetenter Gesprächspartner sowie die Tatsache, dass die
Bundesrechtsanwaltskammer zu allen Fragen, die die Anwaltschaft betreffen, in den letzten acht Jahren immer gehört worden
ist, ist ein Verdienst des Präsidiums und insbesondere natürlich des Präsidenten. Das hat dazu geführt, dass die Argumente der
Bundesrechtsanwaltskammer im Interesse der Anwaltschaft auch immer berücksichtigt werden konnten.  Die Hauptlast hat in
den letzten acht Jahren der Kollege Filges getragen und dies glänzend mit großem Engagement und Anerkennung sowohl na-
tional als auch international.

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der Rechtsanwaltskammer Braunschweig werde ich ihm auf der Hauptversamm-
lung in Hamburg unseren Dank überbringen und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr
Michael Schlüter 
Präsident
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Aus der Arbeit des Vorstandes

70. Tagung der Gebührenreferenten der Rechtsanwaltskammern
Kurzbericht Berlin, 11.08.2015

Die 70. Tagung der Gebührenreferenten fand am
21.03.2015 in Leipzig statt. Generalthema waren Ver-
gütungsvereinbarungen. Außerdem befasste sich die
Tagung auch in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss
Rechtsanwaltsvergütung mit Nachbesserungsvor-
schlägen zum 2. KostRMoG, insbesondere mit Über-
legungen zur Nachbesserung der Nr. 1010 VV RVG
sowie zu den zusätzlichen Gebühren für die Streitver-
kündung und das Güterichterverfahren.
Folgende gemeinsame Auffassungen wurden festge-
stellt:
1. Geschäftsgebühr für Testamentsentwurf
Für die Beratung bei der Formulierung eines eigen-
händigen Testaments des Mandanten und den Entwurf
des Textes hierfür fällt eine Beratungsgebühr an.
2. Gebührenrechtliche Erfassung der Fälle der
Streitverkündung
Die Tagung war der Auffassung, das Begehren der ge-
bührenrechtlichen Erfassung der Fälle der Streitver-
kündung konzentriert weiter zu verfolgen. 
3. Zusatzgebühr in Nr. 1010 VV RVG
Der Weg einer Neuregelung der Zusatzgebühr in Nr.
1010 VV RVG soll weiter verfolgt werden.
4. Dieselbe Angelegenheit im Beratungshilferecht
Das initiale und das folgende Verwaltungsverfahren
sind auch beratungshilferechtlich verschiedene Ange-
legenheiten. Es ist nur ein Berechtigungsschein erfor-
derlich, weil dieser nur den Auftrag widerspiegelt, der
Grundlage des späteren Vergütungsanspruchs ist. § 4
Abs. 2 BerHG spricht von dem „Sachverhalt“, für den
Beratungshilfe beantragt wird.
Es sind beide Angelegenheiten abrechenbar, weil das
BerHG in den §§ 2 und 4 keinen eigenen Begriff der
Angelegenheit kennt. Ist deshalb in § 17 Nr. 1a RVG
eine Aufspaltung der Verwaltungsverfahren in zwei
Angelegenheiten vorgesehen, entsteht die Gebühr
nach Nr. 2503 VV RVG zweifach.

5. Getrennte Klageverfahren der Mitglieder einer
Bedarfsgemeinschaft eine gebührenrechtliche An-
gelegenheit?
Aus der Begründung des Regierungsentwurfs zur Ein-
fügung einer neuen Nr. 1 in § 17 RVG und der darauf
folgenden Aufhebung des § 15 Abs. 2 Satz 2 RVG er-
gibt sich, dass jeder Rechtszug eines gerichtlichen
Verfahrens gebührenrechtlich eine eigene Angelegen-
heit bildet. Dies soll nach dem Wortlaut der Begrün-
dung jedoch nichts daran ändern, dass mehrere paral-
lele Rechtsstreitigkeiten in jedem Fall jeweils ge-
sonderte Angelegenheiten bilden. 
Für die Vertretung der Mitglieder einer Bedarfsge-
meinschaft in getrennten Klageverfahren folgt daraus,
dass mehrere gebührenrechtliche Angelegenheiten
vorliegen.
6. Unverzügliche Entscheidung/Eilbedürftigkeit
bei nachträglicher Beantragung von Beratungshil-
fe?
Bei nachträglicher Beantragung von Beratungshilfe
hat die Erteilung eines Berechtigungsscheines unver-
züglich zu erfolgen. Das Bedürfnis nach Klarheit über
das Ob der Bewilligung von Beratungshilfe ist bei
nachträglicher Beantragung von Beratungshilfe eben-
so gegeben wie bei vorträglicher.
Darüber hinaus schlug die Tagung vor, verschiedenste
gebührenrechtliche praktische Probleme wie z. B. die
Kürzung der RA-Gebühren durch Sozialgerichte in
den regelmäßig stattfindenden Gesprächen der RAKn
mit der Justiz anzusprechen.
An der Tagung haben für die Rechtsanwaltskammer
Braunschweig der Vorsitzende der Gebührenabteilung
Herr Rechtsanwalt und Notar Jens Vollmer und Herr
Rechtsanwalt und Notar Rainer Gassel teilgenommen.
Die 71. Tagung der Gebührenreferenten findet am
26.09.2015 in Potsdam statt. Die Tagung wird sich
vorrangig mit dem Änderungsbedarf beim RVG befas-
sen und mögliche Gesetzgebungsvorschläge, die der
AS Rechtsanwaltsvergütung erarbeitet, beraten.
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Anhörung Syndikusanwälte

Der Bundestagsrechtsausschuss hat am 01.07.2015
eine Sachverständigenanhörung zum Gesetzentwurf
der Bundesregierung zur Neuregelung des Rechts der
Syndikusanwälte durchgeführt. Insgesamt ist der Ge-
setzentwurf dabei auf Zustimmung gestoßen, die Ex-
perten sehen aber teilweise noch deutlichen Ände-
rungsbedarf. Für die BRAK hat Vizepräsident Ekke-
hart Schäfer an der Anhörung teilgenommen. Er be-
tonte noch einmal die Auffassung der BRAK, die sich

bereits in einer Stellungnahme für eine uneinge-
schränkte Fortgeltung des bisherigen, in allen gericht-
lichen Verfahren und Schiedsgerichtsverfahren gelten-
den, prozessualen  Vertretungsverbots ausgesprochen
hatte. Dieses Vertretungsverbot müsse konsequenter-
weise auch auf die Tätigkeit eines Syndikusrechtsan-
walts als freier, niedergelassener Rechtsanwalt er-
streckt werden, so die BRAK.

Berufsrecht
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Aktuelle Verlautbarung der Deutschen Rentenversicherung Bund
Reaktion auf den aktuellen Gesetzentwurf zur Neuordnung des
Rechts der Syndikusanwälte

Berlin, 02.07.2015

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

in der Anlage erhalten Sie eine aktuelle Verlautbarung der Deutschen Rentenversicherung Bund, mit der diese
Bezug auf die voraussichtliche gesetzliche Neuregelung nimmt.

Im Zusammenhang mit der Frage, ob Syndici, die für ihre derzeitige Beschattigung über eine aktuelle Befrei-
ung verfügen, nach Inkrafttreten der geplanten gesetzlichen Neuordnung des Rechts der Syndikusanwalte zwin-
gend einen neuen Befreiungsantrag stellen müssen, weist die DRV Bund darauf hin, dass diese Berufsträger so-
lange befreit bleiben, wie die übrigen Befreiungsvoraussetzungen vorliegen. Erst bei einem Wechsel ih rer Tä-
tigkeit müssen diese Personen ein neues Befreiungsverfah ren in Gang setzen.

Ferner geht die DRV Bund auf die Fragestellung ein, ob Syndikusanwälte, deren Befreiungsanträge nach dem
03.04.2014 abgelehnt worden sind, zur Vermeidung rechtl icher Nachteile die Verwaltungsbzw. Klageverfahren
fortführen müssen. Für Syndici, deren Anträge auf Befreiung nach dem 03.04.2014 abgelehnt worden sind,
hängt die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für die konkret aus-
geübte Tatigkeit von der zukünftigen Zulassung als Syndikusrechtsanwalt für eben diese Beschäftigung ab. Er-
halten die Betroffenen nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes diese Zulassung als Syndikusrechtsanwalt,
dann wirkt sie zurück. Dies hat beitragsrechtlich zur Folge, dass Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung,
die in Folge der Urteile des BSG ab diesem Zeitpunkt entrichtet worden sind, auf die Versorgungswerke über-
geleitet werden, wenn in der fraglichen Zeit ein enger Bezug zur berufsständischen Versorgung, der in der Ge-
setzesbegründung näher definiert ist, gegeben war. Diese Rechtsfolge ergibt sich unmittelbar aus dem neuen
Gesetz. Eine Aufrechterhaltung von Widersprüchen und Klagen gegen die nach dem 03.04.2014 ergangenen ab-
lehnenden Bescheide bedarf es zu ihrer Herbeiführung nicht. Soweit sich Betroffene entscheiden, einen nach
dem 03.04.2014 gestellten Antrag von sich aus zurückzunehmen, können sie dies in jedem Verfahrensstadium
tun, ohne dass ihnen hierdurch ein rechtlicher Nachteil entsteht.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Rechtsanwalt Christian Dahns
Geschäftsführer
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Mehr Fachanwaltstitel

Die Gesamtzahl der erworbenen Fachanwaltstitel stieg
im vergangenen Jahr auf 50.840. (Stichtag 01.01.)
Stärkste Fachanwaltschaft ist weiterhin die fu ̈r Ar-
beitsrecht (10.010), gefolgt von der Fachanwaltschaft
für Familienrecht (9.367). Die älteste Fachanwalt-
schaft (für Steuerrecht) belegt mit 4.923 Fachanwälten
Platz 3, gefolgt von der Fachanwaltschaft fu ̈r Ver-
kehrsrecht (3.591), der Fachanwaltschaft fu ̈r Miet-
und Wohnungseigentumsrecht (3.287) und Fachan-

waltschaft für Strafrecht (3.215).
41.291 Rechtsanwälte, davon 12.435 Rechtsanwältin-
nen, haben Fachanwaltstitel erworben. Damit beträgt
der Anteil der Fachanwälte an der Gesamtzahl der zu-
gelassenen Rechtsanwälte 25,25 %.
8.296 Rechtsanwälte, davon 1.863 Rechtsanwältin-
nen, erwarben zwei Fachanwaltstitel, 693 Rechtsan-
wälte, davon 98 Rechtsanwältinnen erwarben bereits
drei Fachanwaltstitel.

Berufsrechtliche Änderungen zum 01.07.2015

Anfang Juli sind die Beschlüsse aus der Sitzung der
Satzungsversammlung im November 2014 in Kraft
getreten. 
Einer der Beschlüsse betrifft eine Änderung des § 2
BORA (Anwaltliche Verschwiegenheit) im Hinblick
auf das so genannte Non-Legal-Outsourcing, also die
Auslagerung nichtanwaltlicher Dienstleistungen, bei-
spielsweise IT-Diensteistungen. Klargestellt wird, dass
kein Verstoß vorliegt, wenn das Verhalten des Rechts-
anwalts "im Rahmen der Arbeitsabläufe der Kanzlei
einschließlich der Inanspruchnahme von Leistungen
Dritter erfolgt und objektiv einer üblichen, von der
Allgemeinheit gebilligten Verhaltensweise im sozialen
Leben entspricht (Sozialadäquanz)". Außerdem ist
jetzt im Berufsrecht niedergelegt, dass der Rechtsan-

walt grundsätzlich auch die Dienste kanzleiexterner
Personen in Anspruch nehmen kann, diese aber eben-
so wie Kanzleimitarbeiter zur Verschwiegenheit ver-
pflichten muss.
Die Satzungsversammlung hatte ferner eine Neufas-
sung des § 11 BORA beschlossen. Nunmehr muss der
Mandant nicht nur unverzüglich über alle für den Fort-
gang der Sache wesentlichen Vorgänge und Maßnah-
men unterrichtet werden. Es ist jetzt auch normativ
festgelegt, dass das Mandat in angemessener Zeit zu
bearbeiten ist. Diese Änderung beschränkt sich darauf,
allein das Zeitmoment in die Norm aufzunehmen. Der
Inhalt oder die Qualität der anwaltlichen Mandatsbe-
arbeitung wird hingegen nicht zum Gegenstand be-
rufsrechtlicher Pflichten.
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Fachanwälte zum 01.01.2015
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Große Mitgliederstatistik zum 01.01.2015

Kleine Mitgliederstatistik zum 01.01.2015
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Neuer Fachanwalt für Vergaberecht ab 01.11.2015

Ab dem 01.11.2015 wird es die 22. Fachanwaltschaft,
den Fachanwalt für Vergaberecht geben. Vorausset-
zung für die Verleihung sind der Erwerb der besonde-
ren theoretischen und praktischen Kenntnisse. Der Er-
werb besonderer theoretischer Kenntnisse richtet sich
nach den §§ 4, 4a FAO und setzt in der Regel voraus,
dass der Antragsteller an einem auf die Fachanwalts-
bezeichnung vorbereitenden anwaltsspezifischen
Lehrgang teilgenommen hat, der alle relevanten Berei-
che des Fachgebietes (§ 14o FAO) umfasst. Der An-
tragsteller muss mindestens drei schriftliche Leis-
tungskontrollen (Aufsichtsarbeiten) aus verschiedenen
Gebieten des Lehrganges erfolgreich absolviert haben.
Der Erwerb besonderer praktischer Erfahrung für den
Bereich Vergaberecht setzt voraus, dass der Antrag-
steller 40 Fälle aus den in § 14o FAO genannten Be-
reichen, davon mindestens fünf gerichtliche Verfahren
oder Nachprüfungsverfahren, persönlich und wei-
sungsfrei bearbeitet hat.

Für das Fachgebiet Vergaberecht sind gem. § 14o FAO
besondere Kenntnisse nachzuweisen in den Bereichen:
1. europäische und deutsche Vorschriften zur öffent-

lichen Auftragsvergabe insbesondere
a) EU-Vergaberichtlinien einschließlich der jeweili-
gen Rechtsmittelrichtlinien,
b) Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB),
c) Vergabeordnung (VgV),
d) Grundzüge der Vergabegesetze der einzelnen
Bundesländer und (soweit vorhanden) des Bundes.

2. Besonderheiten der einzelnen Vergabeverfahren bei
der:
a) Vergabe von Bauleistungen nach der VOB/A,
b) Vergabe von Leistungen nach der VOL/A,
c) Vergabe von freiberuflichen Dienstleistungen
nach der VOF,
d) Vergabe von Aufträgen im Bereich Verkehr,
Trinkwasserversorgung und Energieversorgung
nach der SektVO,
e) Vergabe von Aufträgen im Bereich Verteidigung
und Sicherheit nach der VSVgV,

3. Besonderheiten der Verfahrens- und Prozessfüh-
rung:
a) Primärrechtsschutz durch Nachprüfungs- und
Beschwerdeverfahren,
b) Grundzüge der vergaberechtlichen Verfahren vor
dem EuGH,
c) sonstiger Rechtsschutz vor Zivilgerichten und
Verwaltungsgerichten im Zusammenhang mit Ver-
gabeverfahren,

4. Vergaberechtliche Aspekte des Beihilferechts,
5. Grundzüge des öffentlichen Preisrechts.

Die Rechtsanwaltskammer Braunschweig wird ge-
meinsam mit den Rechtsanwaltskammern Celle, Ol-
denburg und Schleswig-Holstein einen Fachausschuss
gründen und besetzen, der seine Aufgaben ab dem
01.11.2015 aufnehmen kann.
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Rechtsanwaltsanderkonten

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,

das unter „Mitteilungen“ (S. 28ff) abgedruckte
Schreiben der Präsidenten der Bundesrechtsanwalts-
kammer und der Notarkammer wollen wir zum Anlass
nehmen, auf die berufsrechtlichen Regelungen zu den
Rechtsanwaltsanderkonten hinzuweisen. 
§ 4 BORA regelt dazu folgendes:
(1)Zur Verwaltung von Fremdgeldern hat der Rechts-

anwalt in Erfüllung der Pflichten aus § 43a Abs. 5
Bundesrechtsanwaltsordnung Anderkonten zu füh-
ren.

(2)Fremdgelder und sonstige Vermögenswerte, insbe-
sondere Wertpapiere und andere geldwerte Urkun-
den, sind unverzüglich an den Berechtigten weiter-
zuleiten. Solange dies nicht möglich ist, sind
Fremdgelder auf Anderkonten zu verwalten; dies
sind in der Regel Einzelanderkonten. Auf einem
Sammelanderkonto dürfen Beträge über 15.000,- €
für einen einzelnen Mandanten nicht länger als ei-
nen Monat verwaltet werden. Sonstige Vermögens-
werte sind gesondert zu verwahren. Die vorstehen-
den Bestimmungen gelten nicht, solange etwas an-
deres in Textform vereinbart ist. Über Fremdgelder
ist unverzüglich, spätestens mit Beendigung des
Mandats, abzurechnen. 

(3)Eigene Forderungen dürfen nicht mit Geldern ver-
rechnet werden, die zweckgebunden zur Auszah-
lung an andere als den Mandanten bestimmt sind.

Das Anderkonto ist ein offenes Treuhandkonto für be-
stimmte Berufsgruppen, deren Berufsrecht einen
pflichtgemäßen Umgang mit zu treuen Händen über-
lassenen Vermögensgegenständen vorschreibt, vgl.
BGHZ 109,47,51.  Beim Anderkonto legt der Konto-
inhaber gegenüber dem Kreditinstitut offen, dass das
Konto ausschließlich zur Aufnahme von Geldern be-
stimmt ist, die der Kontoinhaber in seiner Funktion er-
hält. Wenn der Rechtsanwalt auf dem Anderkonto
fremde und eigene Gelder vermischt, liegt kein Ander-
konto mehr vor, Hadding/Häuser in Schimansky/Bun-
te/Lwowski, Bankrechtshandbuch, Bd. I, 3. Aufl.
20076, § 37 Rz. 39.
Zu unterscheiden ist zwischen Einzelanderkonten und
Sammelanderkonten. Bei Einzelanderkonten (§ 4 Abs.
2 Satz 2 BORA) ist der Bank der wirtschaftlich Be-
rechtigte mitzuteilen. Diese Verpflichtung ergibt sich
aus Nr. 2 Abs. 1 der Sonderbedingungen für Ander-
konten und Anderdepots von Rechtsanwälten und Ge-
sellschaften von Rechtsanwälten.
Ein Sammelanderkonto, welches Notaren und Wirt-
schaftsprüfern verboten ist, (54b Abs. 2 Satz 3 Be-
urkG, § 8 Abs. 2 Satz 3 BS WP/vBP) ist wohl in der
Anwaltschaft am meisten geeignet für unbestimmte
Geldeingänge fremder Gelder. 
Auf einem Sammelanderkonto dürfen Beträge über
15.000,00 EUR für einen einzelnen Mandanten nicht
länger als einen Monat verwaltet werden, § 4 Abs. 2
Satz 3 BORA.

Rechtsanwältin Petra Boeke
Geschäftsführerin
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BVerfG: Verletzung der Rechtsschutzgleichheit durch
Versagung von PKH trotz Revisionszulassung
wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache
Der Anspruch auf Rechtsschutzgleichheit ist verletzt,
wenn schwierige und noch nicht geklärte Rechtsfragen
im Prozesskostenhilfeverfahren "durchentschieden"
werden. Ist das Gericht der Auffassung, dass die Sache
Fragen grundsätzlicher Bedeutung aufwirft, und lässt
es deshalb die Revision zu, so sind in aller Regel die
Voraussetzungen für eine (rückwirkende) Gewährung
von Prozesskostenhilfe gegeben. Das Gericht verhält
sich widersprüchlich, wenn es von der grundsätzlichen
Bedeutung der Sache ausgeht, gleichwohl aber Pro-
zesskostenhilfe versagt. 
Das BVerfG stellte in der zugrunde liegenden Ent-
scheidung dar, dass die Prüfung der Erfolgsaussicht im
PKH-Bewilligungsverfahren nicht dazu dienen soll,
die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung selbst
in das summarische Verfahren der Prozesskostenhilfe
vorzuziehen und dieses an die Stelle des Hauptsache-
verfahrens treten zu lassen. Hinreichende Aussicht auf

Erfolg läge in aller Regel dann vor, wenn die Ent-
scheidung in der Hauptsache von der Beantwortung
einer schwierigen, bislang ungeklärten Rechtsfrage
abhängt. Prozesskostenhilfe braucht allerdings nicht
schon dann gewährt zu werden, wenn die entschei-
dungserhebliche Rechtsfrage zwar noch nicht höch-
strichterlich geklärt ist, ihre Beantwortung aber im
Hinblick auf die einschlägige gesetzliche Regelung
oder die durch die bereits vorliegende Rechtsprechung
gewährten Auslegungshilfen nicht in dem genannten
Sinne als "schwierig" erscheint. Legt ein Fachgericht §
114 Satz 1 ZPO hingegen dahin aus, dass schwierige,
noch nicht geklärte Rechtsfragen im Prozesskostenhil-
feverfahren durchentschieden werden können, ver-
kennt es damit die Bedeutung der in Art. 3 Abs. 1
i.V.m.Art. 20 Abs. 3 GG verbürgten Rechtsschutz-
gleichheit. 

BVerfG, Beschl. v. 04.05.2015 - 1 BvR 2096/2013

Rechtsprechung
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Aktuelles

Amtsgericht Wolfsburg

Rechtsanwaltszimmer (Raum73) beim Amtsgericht
Wolfsburg
Umwidmung in Mediationsraum

Das Amtsgericht Wolfsburg muss aufgrund aktueller
Raumnot mittelfristig das hiesige Anwaltszimmer
(Raum 73) in einen Sitzungssaal (hier Mediations-
raum) umwidmen.

Aufgrund der aktuellen Umstrukturierung der hiesigen
Aktenhaltung sind 840 Aktenmeter in dem Sitzungs-

saal D des Amtsgericht Wolfsburg zwischen zu lagern.
Um den Sitzungsdienst im Amtsgericht Wolfsburg
ohne Einschränkungen aufrecht erhalten zu können,
haben wir uns deshalb entschlossen, als neuen Media-
tionsraum den Raum 73 und als weiteren Sitzungs-
raum den Raum 71 zu generieren.
Leider steht insoweit mittelfristig kein weiterer Raum
für die Anwälte zur Verfügung.

Amtsgericht Wolfsburg, der Direktor

Abschlussfeier für die Auszubildenden der Rechtsanwalts-
und/oder Notar-fachangestelltenprüfung

Am Mittwoch, dem 22. Juli 2015, fand zum wieder-
holten Male die Abschlussfeier für die frisch geprüften
Rechtsanwalts- und/oder Notarfachangestellten aus
der Winterprüfung 2014/2015 und der Sommerprü-
fung 2015 statt.

Die Rechtsanwaltskammer würdigte im Rahmen die-
ser Veranstaltung die Leistungen derjenigen Absolven-
tinnen und Absolventen, die überdurchschnittlich ab-
geschnitten hatten. Insgesamt haben 98 Prüflinge aus
den Prüfungsbezirken Braunschweig, Goslar, Göttin-
gen, Northeim und Wolfsburg teilgenommen. Zwei
Kandidatinnen erreichten eine Gesamtnote von „sehr
gut“, 20 Kandidatinnen eine Gesamtnote von „gut“.
Mit „befriedigend“ wurden 51 Prüfungen bewertet,
mit „ausreichend“ 15. 10 Kandidatinnen bestanden
nicht.
Der Vorsitzende der Ausbildungsabteilung des Vor-
standes, Herr Rechtsanwalt Christoph Höxter, würdig-
te in einer Ansprache die Leistungen der anwesenden
Prüfungs-teilnehmerinnen. Er dankte den Ausbilderin-
nen und Ausbildern und auch den Mitgliedern der Prü-
fungskommissionen. Für die Rechtsanwaltskammer

überbrachte er die besten Wünsche für den weiteren
beruflichen Weg und übergab sodann die Belobi-
gungsurkunden einzeln an die Absolventinnen.

Hervorgehoben seien an dieser Stelle die sechs besten
Prüflinge. Es handelt sich hierbei um:

Pia Thöne 92,14 Punkte, Göttingen
Nadine Mönnich 92,00 Punkte, Göttingen
Denise Herter 88,29 Punkte, Wolfsburg
Viviane Laas 88,14 Punkte, Wolfsburg
Saskia Fiebig 88,00 Punkte, Goslar
Vanessa Schmidt 88,00 Punkte, Goslar.

Für die Rechtsanwaltskammer gratulierten auch der
Vizepräsident, Herr Rechtsanwalt und Notar Jens Voll-
mer, die Geschäftsführerin Frau Rechtsanwältin Petra
Boeke, die Geschäftsführerin der Notarkammer Frau
Schindler-Klein sowie das Mitglied der Ausbildungs-
abteilung Herr Rechtsanwalt und Notar Bernhard Nol-
te, die jeweils noch ein kleines Präsent als Anerken-
nung der besonderen Leistungen übergaben.
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Erfreulich war, dass auch Mitglieder der Prüfungsaus-
schüsse und Lehrkräfte den Weg in die Geschäftsstel-
le gefunden hatten, um mit den Prüflingen zu feiern.
Nach Abschluss des offiziellen Teils lud die Kammer
zu einem kleinen Imbiss ein, der Gelegenheit zu regen
Gesprächen zwischen den Vertretern der Rechtsan-
walts- und Notarkammer, den Prüfungs-ausschussmit-
gliedern und den Absolventen bot. 

Mit ihren Leistungen und dem erworbenen Wissen
dürfte sich den Absolventinnen eine gute berufliche
Perspektive eröffnen. Auch weiterqualifizierende
Maßnahmen, wie beispielsweise die Fachwirteausbil-
dung, ermöglichen es ihnen, im Arbeitsleben weiterhin
erfolgreich tätig zu sein.

Braunschweig, den 01.08.2015
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Novellierte ReNoPa-Ausbildungsverordnung
tritt am 01.08.2015 in Kraft

Die novellierte Fassung der ReNoPat-Ausbildungsver-
odnung, die am 11.09.2014 im Bundesgesetzblatt ver-
kündet wurde, tritt am 01.08.2015 mit Beginn des neu-
en Ausbildungsjahres in Kraft.
Die BRAK hatte bereits im Jahre 2007 dem Bundes-
ministerium der Justiz (BMJ) einen entsprechenden
Gesetzgebungsvorschlag mit der Intention vorgelegt,
die vier Ausbildungsberufe – Rechtsanwaltsfachange-
stellte, Notarfachangestellte, Rechtsanwalts- und No-
tarfachangestellte sowie Patentanwaltsangestellte zu
modernisieren und den aktuellen Anforderungen der
Berufswelt anzupassen.
Inhaltlich hervorzuheben ist insbesondere, dass jetzt
im Rahmen der betrieblichen Ausbildung mehr Wert
auf Mandanten- oder Beteiligtenbetreuung gelegt
wird. Neu ist auch die Vermittlung von Kenntnissen
im elektronischen Rechtsverkehr sowie der Grundzü-
ge des Wirtschaftsrechts. Dem zunehmenden  grenz-
überschreitenden Rechtsverkehr wird dadurch Rech-
nung getragen, dass den Auszubildenden Grundzüge
des Europarechts und der englischen Sprache ver-
mittelt werden.
Wesentliche Neuerung für die Berufsschulen wird
sein, dass ab dem 01.08.2015 nicht mehr wie gewohnt
„Fächer“ unterrichtet werden, sondern den Auszubil-

denden im Rahmen von Lernfeldern ein gesamter
Handlungsbereich vermittelt werden soll. Entspre-
chend ändern sich die Prüfungsanforderungen. Die
Zwischenprüfung wird am Anfang des zweiten Aus-
bildungsjahres nur die Bereiche Kommunikation und
Büroorganisation sowie Rechtsanwendung zum
Gegenstand haben. Die Abschlussprüfung erfolgt in
den neuen Prüfungsbereichen Geschäfts- und Leis-
tungsprozesse, Mandantenbetreuung, Rechtsanwen-
dung, Vergütung und Kosten sowie Wirtschafts- und
Sozialkunde. Hierbei wird der Bereich Mandantenbe-
treuung in einem fallbezogenen Fachgespräch mit der
Dauer von höchstens 15 Minuten unter Berücksichti-
gung der Kenntnisse der englischen Sprache geprüft
werden.
Der Präsident der BRAK Axel C. Fildes appelliert da-
her an die Anwaltschaft: „Bildet aus! Denn nur exzel-
lent ausgebildete Fachkräfte garantieren eine sachge-
rechte und damit erfolgreiche Mandatsbearbeitung.
Die Modernisierung der Ausbildungsverordnung trägt
den heutigen Anforderungen an eine moderne Kanzlei
Rechnung; sie sichert gleichzeitig das Qualitätsniveau
der Fachangestellten. Davon können nur alle profitie-
ren!“
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beA – Digital. Einfach. Sicher.
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Wie bekomme ich mein beA?
Rechtsanwältin Peggy Fiebig, BRAK, Berlin Berlin, 03.06.2015

Alle Rechtsanwälte in der Bundesrepublik werden
zum 01.01.2016 ein empfangsbereites beA- Postfach
besitzen. Um es nutzen zu können, ist eine sogenann-
te Erstregistrierung mit einer von der Bundesnotar-
kammer im Auftrag der BRAK herausgegebenen beA-
Karte notwendig. 

beA-Karte – der Schlüssel zum Postfach
Im August werden, nach den derzeitigen Planungen,
alle Rechtsanwälte in der Bundesrepublik von der
BRAK und der Bundesnotarkammer angeschrieben
und über die beA-Karte informiert. Diese Karte stellt
sicher, dass nur dazu befugte Personen Zugriff auf die
jeweiligen Postfächer erhalten. Und es wird gewähr-
leistet, dass ausschließlich Rechtsanwälte ein beA er-
halten. Denn sie ist nur für jene erhältlich, die im
Bundesweiten Amtlichen Anwaltsverzeichnis einge-
tragen sind. Auf dem Chip der beA-Karte ist sowohl
der Name des jeweiligen Rechtsanwalts als auch die
Postfachnummer enthalten, deshalb kann eine sonstige
Signaturkarte zur Erstregistrierung nicht verwendet
werden. Die beA-Karte ist jedoch anschließend auch
für die tägliche Anmeldung am Postfach verwendbar
und kann nach Wunsch mit einer Signierfunktion zur
Erstellung einer qualifizierten elektronischen Signatur
(qeS) aufgeladen werden.

Bestellung der beA-Karte
Mit der Herstellung und Ausgabe der beA-Karte wur-
de die Bundesnotarkammer beauftragt, die dazu eine
Internetseite eingerichtet hat: www.bea.bnotk.de. Für
den Bestellprozess ist eine eindeutige Identifikations-
nummer erforderlich, die die BRAK jedem Rechtsan-
walt in einem persönlichen Brief im August mitgeteilt.
Sollten Sie das Schreiben bis Anfang September nicht
erhalten haben, wenden Sie sich bitte an die Bundes-
notarkammer. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende
dieses Artikels.
Die beA-Karte ist als beA-Karte Basis erhältlich, die

für die Erstregistrierung und die tägliche Anmeldung
verwendet werden kann. Außerdem besteht die Mög-
lichkeit die Basiskarte mit einem Signaturzertifikat
auszustatten, sodass darüber hinaus auch das Signie-
ren von Dokumenten möglich ist (beA-Karte Signa-
tur). Die beA-Karte Basis wird 29,90 Euro kosten, die
beA-Karte Signatur 49,90 Euro, jeweils zzgl. Mehr-
wertsteuer. Für die Bestellung ist die Erteilung einer
SEPA-Einzugsermächtigung erforderlich, außerdem
muss für die weitere Kommunikation eine gültige E-
Mail-Adresse angegeben werden. Über die Bundesno-
tarkammer können auch Kartenlesegeräte und weitere
Chipkarten zum Zugriff auf das beA-Postfach, bei-
spielswiese für Mitarbeiter erworben werden.

Kartenversand und Erstregistrierung
Herstellung und Versand der beA-Karten Basis begin-
nen im Oktober. Es gilt dabei das „first come first ser-
ved“-Prinzip – eine frühzeitige Bestellung lohnt also.
Ab Mitte November wird der Zugriff auf die beA-
Postfächer möglich sein, Karteninhaber können sich
dann erstmalig am System registrieren. Erforderlich
dafür sind neben einem internetfähigen Computer die
beA-Karte und ein entsprechendes Kartenlesegerät.
Ab 01.01.2016 kann das beA zum Versand und Emp-
fang von Nachrichten genutzt werden. In den ersten
Monaten des kommenden Jahres werden dann ent-
sprechend den Bestellungen die qualifizierte elektroni-
sche Signatur zum Nachladen auf die Karte sowie die
Mitarbeiterkarten und Softwarezertifikate zur Verfü-
gung gestellt.

beA-Service
Für Fragen zum Bestellverfahren und zu den beA-Kar-
ten hat die Bundesnotarkammer eine E-Mail-Adresse
bea@bnotk.de und für Eilfälle eine Telefonnummer
0800-3550 100 eingerichtet. Informationen zum beA
selbst stehen Ihnen unter www.bea.brak.de zur Verfü-
gung.
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beA – sicher
Die Sicherheitsarchitektur des beA
Rechtsanwalt Christopher Brosch, Rechtsanwältin Peggy Fiebig, BRAK, Berlin Berlin, 03.06.2015

Auf Grund des durch das Gesetz zur Förderung des
elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten in
die BRAO eingefügten § 31a richtet die Bundes-
rechtsanwaltskammer zum 1. Januar 2016 für jeden
Rechtsanwalt und jede Rechtsanwältin ein besonderes
elektronisches Anwaltspostfach (beA) ein. Spätestens
im Jahr 2022 verpflichtet das Gesetz überdies auch zur
aktiven Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs.
Entsprechend den gesetzlichen Voraussetzungen wur-
de das beA mit einem besonders hohen Sicherheits-
standard entwickelt: Die Nachrichtenübertragung und
auch das Postfach selbst sind gegen unbefugte Zugrif-
fe geschützt.
Die Enthüllungen von Edward Snowden über die Ak-
tivitäten verschiedener Geheimdienste, Berichte über
Computerspionage im Deutschen Bundestag und auch
die neuen Pläne zur Einführung einer Vorratsdaten-
speicherung haben zu Fragen im Hinblick auf die Si-
cherheit elektronischer Kommunikation geführt.
Nachfolgend soll daher ein Überblick über die Sicher-
heitsarchitektur des beA gegeben werden.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Entscheidend für die Vertraulichkeit der Übertragung
von Nachrichteninhalten im beA ist eine durchgehen-
de („Ende-zu-Ende“) Verschlüsselung – vom Web-
browser bzw. der Kanzleisoftware des Absenders bis
zur Entschlüsselung durch den Empfänger. So gibt es
keine Zwischenstationen, in denen die Nachrichten im
Klartext vorliegen.
Verschlüsselt werden die zu übertragenden Nachrich-
ten durch eine Kombination aus einem symmetrischen
und einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfah-
ren. Beim symmetrischen Verfahren erfolgen Ver- und
Entschlüsselung mit ein und demselben Schlüssel, der
nicht öffentlich gemacht und deshalb auch nicht unge-
schützt dem Empfänger übertragen werden darf. Bei
der asymmetrischen Verschlüsselung dagegen werden
zwei Schlüssel – ein öffentlicher und ein privater – be-
nötigt. Mit dem öffentlichen Schlüssel wird verschlüs-
selt, mit dem privaten entschlüsselt.

Da asymmetrische Verschlüsselungsverfahren erheb-
lich mehr Rechenleistung benötigen und dadurch deut-
lich langsamer sind, wird beim beA die Nachricht
selbst symmetrisch verschlüsselt, und lediglich der
dazu verwendete Nachrichtenschlüssel wird asymme-
trisch chiffriert.
Die Entschlüsselung der Nachrichten erfolgt dann di-
rekt auf dem Computer des Empfängers. Von dieser
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgenommen sind le-
diglich einzelne für den Nachrichtentransport erfor-
derliche Metadaten wie die Angabe des Absender- und
des Empfängerpostfachs. Aber auch diese Informatio-
nen werden bei der Übertragung durch das Internet mit
einer Transportverschlüsselung geschützt und in ver-
schlüsselten Datenbanken abgelegt.

Sichere Rechteverwaltung
Zur Abbildung einer Kanzleiorganisation aus mehre-
ren Rechtsanwälten sowie Mitarbeitern stellt das beA
eine umfassende Rechteverwaltung zur Verfügung, die
es dem Postfachinhaber u.a. ermöglicht, anderen Per-
sonen Zugriff auf Nachrichten in seinem Postfach zu
gewähren. Hierfür kommt ein sogenanntes Hardware
Security Modul (HSM) zur Anwendung. Ein HSM ist
ein Gerät, das nur spezielle, vorab definierte krypto-
graphische Funktionen ausführen kann und das gegen
jede Art der Manipulation sowie gegen Abhören ge-
schützt ist.

Durch das HSM wird der verschlüsselte Nachrichten-
schlüssel nach Prüfung der Berechtigung für einen Le-
ser – Mitarbeiter oder Postfachinhaber – „umgeschlüs-
selt“; dieser kann ihn anschließend mit seinem priva-
ten Schlüssel entschlüsseln und mit dem nun im Klar-
text vorliegenden Nachrichtenschlüssel die Nachricht
entschlüsseln. Durch Einsatz des HSM kann eine
Nachricht im beA mehreren Personen zum Lesen be-
reitgestellt werden, ohne dass sie zu irgendeinem Zeit-
punkt unverschlüsselt im System vorliegt. Die Stand-
orte der beA-Rechenzentren einschließlich der HSM
befinden sich in Deutschland – der genaue Ort wird als
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eine weitere Sicherheitsmaßnahme nicht öffentlich ge-
nannt.

Sicherer als Post und Fax
Es lohnt sich, im Vergleich zu der Nachrichtenüber-
mittlung im beA einen kurzen Blick auf die anderen
Kommunikationswege mit der Justiz, die bisher zur
Verfügung stehen, zu richten: Ein gewöhnliches Tele-
fax wird unverschlüsselt über öffentliche Telefonnetze
übertragen; eine Kenntnisnahme Dritter kann daher
nicht ausgeschlossen werden. Das Öffnen eines Brie-
fes durch Dritte hinterlässt in der Regel zwar Spuren –
einen Schutz gegen ein unbefugtes Lesen bietet der
Papierbrief jedoch nicht. Absolute Vertraulichkeit ist
nur schwer zu erreichen. Das gilt auch für das beA.
Doch so viel steht fest: Gegenüber der Kommunika-
tion mittels Telefax oder Brief bedeutet das beA einen
gewaltigen Sprung nach vorn.

Doppelt hält besser
Lediglich ein Schutz der Datenübertragung wäre nicht
ausreichend zur Gewährleistung der Vertraulichkeit.
Auch vor und nach Ende der Datenübertragung zwi-
schen zwei Postfächern müssen unberechtigte Zugrif-
fe auf das beA verhindert werden. Entsprechend der
gesetzlichen Vorgaben ist für den Zugriff auf das beA
eine sichere Anmeldung unter Verwendung zweier
voneinander unabhängiger Sicherungsmittel erforder-
lich. Durch diese sogenannte Zwei-Faktor-Authentifi-
zierung wird ein weit höheres Maß an Sicherheit er-
reicht als lediglich durch ein Passwort. 

Vorgesehen ist, dass für jeden Zugriff auf das beA ne-
ben einer PIN (Wissen) entweder eine Chipkarte oder
ein Softwarezertifikat (Besitz) verwendet werden
muss. Dies gilt für Rechtsanwälte und – nach der Ver-
gabe der entsprechenden Berechtigungen – für Mitar-
beiter gleichermaßen. Für Rechtsanwälte bietet es sich
an, eine Chipkarte mit Signaturfunktion zu erwerben,
denn nur so ist nicht nur der Zugriff auf das Postfach,
sondern auch der Versand von Nachrichten möglich:
Das ERV-Gesetz sieht bis Ende 2017 vor, dass Doku-
mente, die elektronisch bei Gericht eingereicht wer-
den, qualifiziert elektronisch signiert sein müssen. Ab
2018 entfällt dieses Erfordernis, wenn die Dokumente
vom Rechtsanwalt selbst (nicht von einem Mitarbeiter
oder Vertreter) aus seinem beA-Postfach versandt
wurden. Auch hierfür ist dann für die Anmeldung eine
Chipkarte erforderlich, ein Softwarezertifikat wird
voraussichtlich nicht genügen.

Wo Anwalt draufsteht, ist Anwalt drin
Damit sichergestellt wird, dass nur Rechtsanwälte ein
beA besitzen, ist eine von der BRAK herausgegebene
beA-Karte erforderlich, die jeder Rechtsanwalt und je-
der Rechtsanwältin aus diesem Grund erwerben muss
(Näheres zum Bestellverfahren siehe gegenüberlie-
gende Seite). Die Karte enthält die eindeutige Be-
zeichnung des Postfachs und wird dem Rechtsanwalt
bzw. der Rechtsanwältin getrennt von der dazugehöri-
gen PIN übermittelt. Nur so lässt sich eine sichere Zu-
ordnung eines Postfachs zum jeweiligen Besitzer ge-
währleisten. Zugleich wird das Risiko eines Miss-
brauchs von Zugangsinformationen ausgeschlossen,
denn nur die Benutzung von Karte und PIN ermög-
lichen den Zugriff auf ein Postfach. Selbst wenn eine
Karte bei ihrem Versand abgefangen würde, fehlt die
getrennt versandte PIN.

Das beA basiert auf einem sicheren Verzeichnisdienst,
der von der Bundesrechtsanwaltskammer betrieben
wird. Nur wer hier eingetragen ist, wird ein beA-Post-
fach erhalten. Gespeist wird der Verzeichnisdienst aus
den elektronischen Registern der Rechtsanwaltskam-
mern nach § 31 Absatz 1 BRAO. Diese Daten werden
in einem sicheren Verfahren von den Rechtsanwalts-
kammern an die Bundesrechtsanwaltskammer übertra-
gen – eine elektronische Signatur der Rechtsanwalts-
kammer schließt dabei Manipulationen bei der Über-
tragung aus.

Das beA ermöglicht eine Kommunikation nur mit de-
finierten und in die Verzeichnisse eingetragenen Post-
fächern. Während bei der E-Mail-Kommunikation die
angezeigte E-Mail-Adresse sowie der Name frei be-
stimmt werden können und man sich daher – sofern
nicht zusätzlich eine qualifizierte elektronische Signa-
tur verwendet wird – nie sicher sein kann, dass der
Kommunikationspartner, Absender oder Empfänger
einer Nachricht, der ist, der er zu sein scheint, gilt
beim beA: Wo Anwalt drauf steht, ist auch Anwalt
drin.

Geht nicht, gibt’s nicht
Für die anwaltliche Tätigkeit ist eine ununterbrochene
Verfügbarkeit des beA-Systems von großer Bedeu-
tung. Systemausfälle müssen verhindert werden und
dürfen gerade auch kurz vor Ablauf eines Tages nicht
vorkommen. Bereits bei der Konzeption wurde daher
Wert darauf gelegt, dass technische Störungen, die
sich nie vollständig ausschließen lassen werden, mög-
lichst keine Auswirkungen auf den Betrieb des beA
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haben: Das beA-System wird in zwei örtlich getrenn-
ten Rechenzentren betrieben. An beiden Orten befin-
det sich dieselbe Hard- und Software. Eines der Re-
chenzentren dient dem aktiven Betrieb, eines dient der
Ausfallsicherheit. Zusätzlich sind auch in jedem der
beiden Rechenzentren Redundanzen vorhanden, die
die Last und das Ausfallrisiko verteilen. So sind etwa
an jedem der beiden Standorte zwei HSM installiert.

Ergebnis
Plakativ ausgedrückt: Das beA ist sicher. Die BRAK
stellt jedem Rechtsanwalt und jeder Rechtsanwältin

ein höchsten Anforderungen genügendes Kommunika-
tionssystem zur Verfügung. Ein wesentlicher Baustein
der IT-Sicherheit ist jedoch auch das Verhalten der An-
wender. Die dargestellten Maßnahmen verlieren an
Wert, wenn etwa unberechtigte Personen Zugriff auf
beA-Karte und PIN haben oder das beA von einem
Computer (etwas in einem öffentlichen Internetcafé)
genutzt wird, bei dem das Vorhandensein von Viren
und Spionagesoftware nicht ausgeschlossen werden
kann.

Freiheit der Advokatur ist Grundlage des Rechtsstaats
Bundesrechtsanwaltskammer kritisiert Verhaftungswelle in China

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat in ei-
nem Schreiben an den Minister des Rechtsamts des
Staatsrates der Volksrepublik China Song Dahan nach-
drücklich in der letzten Woche bekannt gewordenen
Verhaftung zahlreicher Rechtsanwälte und ihrer Kanz-
leiangestellten in China kritisiert.
Ihnen wird vorgeworfen „kriminelle Vereinigungen“
gebildet und die „öffentliche Ordnung“ gestört zu ha-
ben. Die Verhaftungen sollen aufgrund des am
01.07.2015 in Kraft getretenen Gesetzes zum Schutz
der nationalen Sicherheit erfolgt sein.

Angesicht des erst vor zwei Wochen in Peking beend-
eten diesjährigen Symposiums des Deutsch-Chinesi-
schen-Rechtsstaatsdialoges zeigte sich der Präsident
des BRAK Axel C. Filges von den jüngsten Ereignis-
sen besonders betroffen, waren sich China und

Deutschland doch auch diesmal darüber einig, das
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte wesentliche
Elemente einer funktionsfähigen Staatsstruktur sind.
Deshalb sei das jetzige Vorgehen der chinesischen Re-
gierung umso unverständlicher, so Filges.
Er fordere den chinesischen Minister auf, dafür zu sor-
gen, dass die verhafteten Rechtsanwälte und ihre Mit-
arbeiter unverzüglich wieder freigelassen werden und
unbehelligt ihrer Tätigkeit nachgehen können. „Kern-
thema der Advokatur ist es, den Zugang zum Recht zu
gewährleisten. Dies bedeutet, dass sie die Interessen
des Mandanten frei vertreten können muss, auch
gegenüber dem Staat. Trotz der Unterschiede unserer
Länder sollte immer im Fokus stehen, dass eine funk-
tionierenden und leistungsfähige Justiz den Staat, die
Gesellschaft und die Wirtschaft stärkt, und dass es
dazu einer starken Anwaltschaft bedarf.“
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Mitteilungen

Verabschiedung des Vorsitzenden des Fachausschusses Arbeitsrecht
Dr. Axel Bührig

… ich bin dann mal weg!

Dr. Axel Bührig, schei-
det aus Altersgründen
zum 31.08.2015 aus der
Anwaltschaft aus  und
damit zugleich auch als
langjähriger Vorsitzen-
der des Fachanwalts-
ausschusses für Arbeits-
recht, den die drei
n i e d e r s ä c h s i s c h e n
Kammern gemeinsam
gegründet haben. 

Am 28. August bedankte sich die Geschäftsführerin
der Rechtsanwaltskammer Braunschweig im Namen
aller drei Kammerpräsidenten und der Vorstände bei
Herrn Dr. Bührig für die langjährige ehrenamtliche
Tätigkeit in dem Fachausschuss, die immer geprägt
war von hohem Sachverstand und Engagement für die
Kollegenschaft. 

Seine Nachfolge in dem Fachausschuss tritt Herr
Rechtsanwalt Dr. Sebastian Melz aus Göttingen an.
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Weniger Stoff, mehr Methodik
Teilnehmer der 12. Soldan-Tagung diskutierten Reformen der Juristenausbildung

Die Ausbildung des juristischen Nachwuchses muss
mehr praxisbezogene und rechtsge-staltende Elemente
enthalten. Das forderte die große Mehrheit der mehr
als 100 Vertre-ter aus Wissenschaft, Justiz und Praxis
auf der 12. Soldan-Tagung, die am 25. und 26. Juni in
Bielefeld stattfand. Denn auch zwölf Jahre nach der
Juristenausbildungsreform be-stünde an nahezu allen
Fakultäten noch Nachholbedarf, stellte Professor Dr.
Stephan Baron vom Institut für Anwalts- und Notar-
recht der Universität Bielefeld fest. Das Institut war
zusammen mit der Soldan Stiftung Gastgeber der dies-
jährigen Veranstaltung. 

Auch heute würden praxisorientierte Studieninhalte in
erster Linie in Zusatzveranstaltun-gen angeboten,
nicht jedoch in den allgemeinen Lehrplänen, kritisier-
ten die Teilnehmer. Eine frühe Spezialisierung etwa in
Form einer Spartenausbildung zum Anwalt lehnte je-
doch die breite Mehrheit der Teilnehmer  ab. Sie be-
vorzugten nach wie vor die breiter angelegte Ausbil-
dung zum „Einheitsjuristen“. Im gleichen Zuge hielt
sie es jedoch für notwendig, die bestehenden Lehrplä-
ne zu reformieren und Pflichtenkataloge zu kürzen.
Stattdessen müssten  Grundlagenorientierung und Me-

thodenkompetenz eine größere Rolle spielen. Dafür
plädierte beispielsweise auch Sabine Baer, Richterin
am Bundesver-fassungsgericht, in ihrem Vortrag. Ih-
ren Worten zufolge würden die Studierenden heute mit
zu viel Lernstoff konfrontiert, vor allem durch die im-
mer schneller wachsende Zahl von Gesetzesänderun-
gen. Die Juristenausbildung sollte sich daher stärker
darauf kon-zentrieren, mehr Selbstlernkompetenz zu
vermitteln. 
Auf großes Interesse der Zuhörer stießen auch Pro-
jektbeispiele, die ebenfalls in Bielefeld vorgestellt
wurden. Sie ermöglichen den Studierenden bereits an
der Universität einen Einblick in die berufliche Praxis.
Dazu zählen etwa prozessuale Planspiele, Mock Trials
(Moot Courts) oder studentische Rechtsberatungen.

In zwei Jahren findet die nächste Soldan-Tagung in
Köln statt. „Es wäre schön, wenn bis dahin einige Re-
formansätze, die wir in Bielefeld diskutiert haben,
schon ihren Weg in die Hörsäle und Prüfungsämter ge-
funden haben“, sagt Manfred Wissmann, Vorstand der
Soldan Stiftung. 

www.soldan-tagung.de

Täter-Opfer-Ausgleich
hier: Ansprechpartner der Staatsanwaltschaft

Die Richtlinie für den Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)
im allgemeinen Strafrecht –Gem. RdErl. d. MJ u. d.
MI v. 09.02.2010 (4133 – S 3. 16)– sieht vor, dass in
jeder Staatsanwaltschaft eine Person als Ansprechpart-
nerin oder Ansprechpartner benannt wird und den Po-
lizeidienststellen, den Konfliktschlichtungsstellen,
den Gerichten sowie der Rechtsanwaltskammer des
Bezirks mitgeteilt wird. Die benannte Person hat –ent-
sprechend der Organisationsentscheidung der Leitung
der Staatsanwaltschaft– über an sie herangetragene
Fragen, die den TOA allgemein oder im Einzelfall be-
treffen, entweder selbst zu entscheiden oder sie an die
zur Entscheidung berufene Stelle weiterzuleiten (Nr.
2.1 der genannten Richtlinie). 

Diese bisher von Staatsanwältin Creutzburg wahrge-
nommene Aufgabe geht mit sofortiger Wirkung auf 

Herrn Staatsanwalt Alexander Wiesner 
Telefon: 05 31 / 4 88 – 12 56
E-Mail: Alexander.Wiesner@justiz.niedersachsen.de
Staatsanwaltschaft Braunschweig,
Turnierstraße 1, 38100 Braunschweig

über, nachdem ihm von der Behördenleitung das Amt
des TOA-Ansprechpartners übertragen wurde.
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Broschur̈e „Justiz auf einen Blick“ des Statistischen Bundesamtes
Berlin, 05.08.2015

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kol-
legen,

das Statistische Bundesamt hat die neue Ausgabe sei-
ner Broschüre „Justiz auf einen Blick“ vorgelegt. In
der Veröffentlichung werden auf Grundlage der von
den Statistischen Ämtern gefu ̈hrten Rechtspflegesta-
tistiken verschiedene Kennzahlen erörtert, um die Ar-
beit der Justiz in Deutschland zu beschreiben. Auf fol-
gende Ergebnisse ist aus der Rubrik „Leistungskenn-
zahlen zum Justizsystem“ hinzuweisen:

1. Verfahrensdauer
In den letzten Jahren entwickelte sich die Verfahrens-
dauer je Gerichtsbarkeit unterschiedlich. Teilweise
lassen sich die Entwicklungen durch geänderte recht-
liche Rahmenbedingungen oder gesellschaftliche Er-
eignisse erklären. Der leichte Rückgang der Verfah-
rensdauer bei den erstinstanzlichen Strafsachen wurde
durch neue und erweiterte Gesetzesmaßnahmen zur
Durchführung beschleunigter Strafverfahren
begünstigt. Dagegen ist bei den Zivilgerichten – ver-
bunden mit einer Ausweitung der vorgerichtlichen
Streitschlichtung in zahlreichen Ländern – der Ge-
schäftsanteil seit Mitte der 90er Jahre ru ̈ckläufig.
Gleichzeitig erhöhte sich aber die Verfahrensdauer
kontinuierlich.

2. Personalausstattung
Die Personalentwicklung verlief in den einzelnen Ge-
richtsbarkeiten unterschiedlich. Der auffällige
Rückgang der Richterzahlen um 20 % an den Verwal-
tungsgerichten ist auf den geringeren Geschäftsanteil
an Asylverfahren bis 2010 sowie auf geänderte Zu-
ständigkeiten zurückzuführen. Wegen der zusätzlichen
Zuständigkeit auch für Rechtsstreitigkeiten um die
Grundsicherung bei Arbeitslosigkeit sowie um Sozial-
hilfe wurden die Richterstellen bei den Sozialgerich-
ten seit 2010 um rund 50 % ausgebaut. Gleichzeitig er-
folgte der Abbau bei den Verwaltungsgerichten, die
vor 2005 im Wesentlichen für diese Streitigkeiten zu-
ständig waren. Etwa ¾ der Richterschaft sind bei der

ordentlichen Gerichtsbarkeit beschäftigt. Gegenu ̈ber
2000 wurden hier rund 3 % weniger Richter beschäf-
tigt, die Eingangszahlen gingen im gleichen Zeitraum
um 7 % zurück.

3. Anwaltliche Vertretungsquote
In 44 % der im Jahr 2012 in Deutschland erledigten
Zivilprozesse vor den Amtsgerichten waren beide Par-
teien durch einen Rechtsanwalt vertreten. In weiteren
46 % der Verfahren hatte mindestens eine Partei (meist
der Kläger) einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung
ihrer Interessen beauftragt. Nur 10 % der Parteien wa-
ren nicht anwaltlich vertreten.

4. Prozesskostenhilfe
In jedem 15. Zivilprozess vor dem Amtsgericht wurde
Prozesskostenhilfe beantragt. 72 % der dann getroffe-
nen Entscheidungen waren positiv für die Antragstel-
ler. In Familiensachen wurde in 18 % aller Verfahren
vor dem Amtsgericht beiden Parteien Prozesskosten-
hilfe gewährt. Mindestens eine Partei erhielt in insge-
samt 46 % aller Verfahren Prozesskostenhilfe. Dabei
schwankte diese Rate zwischen 34 % in Berlin und 56
% in Schleswig-Holstein und im Saarland.

5. Streitwerte
Der mittlere Streitwert liegt im amtsgerichtlichen Zi-
vilprozess bei 1.078 Euro. Der Anteil der Bagatellver-
fahren mit einem Streitwert von bis zu 300 Euro lag
bei 18 %.

6. Öffentliche Ausgaben fu� r die Rechtsschutz
Im Jahr 2011 gaben Bund und Länder 13,7 Milliarden
Euro für den Rechtsschutz aus. Davon entfielen 0,4
Milliarden Euro auf den Bund und rund 13,3 Milliar-
den Euro auf die Länder, in deren Zuständigkeitsbe-
reich der Rechtsschutz überwiegend fällt. Die Ausga-
ben für die ordentlichen Gerichte und Staatsanwalt-
schaften betrugen 9,3 Milliarden Euro. Fu ̈r die Ar-
beits- und Sozialgerichte wurden etwa 0,8 Milliarden
Euro ausgegeben, für die Verwaltungs- und Finanzge-
richte 0,4 Milliarden und für die Verfassungsgerichte
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0,03 Milliarden Euro. Die Ausgaben für die Justizvoll-
zugsanstalten lagen 2011 bei 3 Milliarden Euro. Wei-
tere gut 0,3 Milliarden Euro entfielen auf sonstige
Rechtsschutzausgaben. Dabei machen die Personal-
ausgaben den größten Ausgabenanteil aus. Im Bundes-
durchschnitt fielen 64 % aller Ausgaben für Personal
an.
Die Ausgaben für den Rechtsschutz entsprechen 168
Euro pro Einwohner im Jahr 2011. In den Ländern
sind die Ausgaben sehr unterschiedlich. Die höchsten
Ausgaben hatten die Länder Berlin und Hamburg mit
257 bzw. 213 Euro, die niedrigsten Baden-Württem-
berg mit 121 Euro pro Einwohner.

Für weitergehende Recherchen darf ich auf die einzel-
nen Reihen der Fachserie 10 verweisen, die das Statis-
tische Bundesamt unentgeltlich im Internet unter fol-
gendem Link bereitstellt:
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Gesell-
schaftStaat/Rechtspflege/Rechtspflege.html

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Rechtsanwältin Julia von Seltmann
Geschäftsführerin

Notarstellen im Bezirk der Rechtsanwaltskammer Braunschweig

In der Juli-Ausgabe der Nds. Rechtspflege wurden fol-
gende Notarstellen ausgeschrieben:

Landgerichtsbezirk Braunschweig:
4 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Braunschweig
1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Goslar
2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Helmstedt
4 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Salzgitter
1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Seesen
1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Wolfenbüttel
2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Wolfsburg

Landgerichtsbezirk Göttingen
1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Duderstadt
3 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Einbeck
2 Stellen im Bezirk des Amtsgerichts Göttingen
1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Herzberg
1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Northeim
1 Stelle im Bezirk des Amtsgerichts Osterode

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31.10.2015.

Zwischenpruf̈ungstermine 2015 der Rechtsanwaltsfachangestellten
und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten

Braunschweig
13.10.2015

Goslar
13.10.2015

Wolfsburg
15.10.2015

Göttingen
23.11.2015

Northeim
03.12.2015
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Ausnahme von Notar- und Rechtsanwaltsanderkonten vom automa-
tischen Aus-tausch von Informationen im Bereich der Besteuerung

Berlin, 26.06.2015

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,

am 5. Januar 2015 ist die Richtlinie 2014/107/EU des
Rates vom 9. Dezember 2014 zur Änderung der Richt-
linie 2011/16/EU bezu ̈glich der Verpflichtung zum
automati-schen Austausch von Informationen im Be-
reich der Besteuerung in Kraft getreten. Zur Umset-
zung der Richtlinie hat das Bundesministerium der Fi-
nanzen vor wenigen Tagen den Entwurf eines Geset-
zes zum automatischen Austausch von Informationen
über Fi-nanzkonten in Steuersachen und zur Änderung
des EU-Amtshilfegesetzes und anderer Gesetze vorge-
legt.
Nach Artikel 8 Abs. 7a der revidierten Richtlinie
2011/16/EU übermittelt jeder Mit-gliedstaat bis zum
31. Juli 2015 der Europäischen Kommission die Liste
der Konten, die jeweils als ausgenommene Konten
zu behandeln sind.
Wir bitten Sie, der Europäischen Kommission gemäß
Art. 8 Abs. 7a der Richtlinie 2011/16/EU n. F. mitzu-
teilen, dass von Notaren und Rechtsanwälten geführte
Ander-konten als ausgenommene Konten im Sinne der
Richtlinie gelten.
Nach Abschnitt VIII Buchst. C Ziffer 17 lit. g des An-
hangs I zur Richtlinie 2014/107/EU (entspricht § 15
Absatz 4 Nr. 17 lit. g des Entwurfs eines Gesetzes zum
automatischen Austausch von Informationen über Fi-
nanzkonten in Steuersachen) kann vom automatischen
Austausch ein Konto ausgenommen werden, bei dem
ein geringes Risiko besteht, dass es zur Steuerhinter-
ziehung missbraucht wird und das im Wesentli-chen
ähnliche Eigenschaften wie die übrigen ausgenomme-
nen Konten (lit. a bis f der Ziffer 17) aufweist, sofern
sein Status als ausgenommenes Konto dem Zweck der
Richtlinie nicht entgegensteht. Nach § 15 Absatz 4 Nr.
17 lit. g des Entwurfs eines Ge-setzes zum automati-
schen Austausch von Informationen über Finanzkon-
ten in Steuer-sachen gilt diese Liste auch im Verhält-
nis zu Drittstaaten.
Notar- und Rechtsanwaltsanderkonten erfüllen die
Voraussetzungen, die die Richtlinie an ein auszuneh-

mendes Konto stellt. Bei Notar- und Rechtsanwaltsan-
derkonten be-steht ein besonders geringes Risiko, dass
sie zur Steuerhinterziehung missbraucht wer-den:
Notare wie Rechtsanwälte sind Verpflichtete nach dem
Geldwäschegesetz (§ 2 Nr. 7 GwG). Sie haben bei der
Begründung von „Geschäftsbeziehungen“ im Anwen-
dungs-bereich des Gesetzes eine Identifizierung der
Vertragspartner vorzunehmen (§ 4 Abs. 1 Satz 1
GwG). Die Identifizierung erfolgt auf der Grundlage
gültiger Personalausweise oder Reisepässe (§ 4 Abs. 4
Satz 1 Nr. 1 GwG). Zu erheben sind Name, Geburts-
ort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anschrift
natürlicher Personen sowie Firma, Rechtsform, Regis-
ternummer, Anschrift der Hauptniederlassung und Na-
men des Ver-tretungsorgans juristischer Personen (§ 4
Abs. 3 GwG).
Für Notare bestehen darüber hinaus vielfältige steuer-
liche Anzeigepflichten insbeson-dere im Bereich der
Grunderwerbsteuer (§§ 18, 20 und 21 GrEStG), der
Erbschaft- und Schenkungsteuer (§ 34 ErbStG, §§ 7
und 8 ErbStDV) und der Ertragsteuern (Gründung,
Kapitalerhöhung oder -herabsetzung, Umwandlung
oder Auflösung von Kapitalgesellschaften; Verfügung
über Anteile an Kapitalgesellschaften; Anmeldung ei-
ner inländischen Zweigniederlassung einer Kapitalge-
sellschaft mit Sitz im Ausland zur Eintragung in das
Handelsregister; § 54 Abs. 1 EStDV). Diese Anzeige-
pflichten, die einen erheblichen Teil der notariellen
Tätigkeit erfassen, bringen den Finanzämtern steuer-
lich relevante Sachverhalte unter anderem auch im Zu-
sammenhang mit der Ein-richtung von Notarander-
konten zuverlässig zur Kenntnis. Die Ausgestaltung
des Notaramts als öffentliches Amt (§ 1 BNotO) bietet
dabei in höchstem Maße Gewähr dafür, dass die steu-
erlichen Beistandspflichten der Notare erfüllt werden.
Neben der Pflicht zur Identifizierung nach dem Geld-
wäschegesetz und den steuerlichen Bei-standspflich-
ten flankieren besondere Bestimmungen des Berufs-
rechts den Schutz von Notar- und Rechtsanwaltsan-
derkonten vor einem Missbrauch zu Zwecken der
Steuer-hinterziehung:
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An die Einrichtung eines Notaranderkontos stellt der
Gesetzgeber strenge Anforderun-gen. Nach § 54a Abs.
2 Nr. 1 BeurkG ist hierfu ̈r ein berechtigtes Siche-
rungsinteresse der am Verwahrungsgeschäft beteilig-
ten Personen erforderlich. Ein solches Siche-rungsin-
teresse setzt voraus, dass eine Absicherung der Betei-
ligten ohne Notaranderkonto – in der Regel bei der
Abwicklung eines beurkundeten Vertrags – nicht oder
nur durch Einschaltung eines anderen Treuhänders
möglich wäre (vgl. Hertel, in: Eyl-mann/Vaasen, BNo-
tO/BeurkG, 3. Aufl. (2011), Rn. 7). Der einvernehmli-
che Wunsch der Beteiligten nach einer Verwahrung
durch den Notar genügt nicht. Erst recht kann der blo-
ße Wunsch eines Mandanten, Beträge auf ein Ander-
konto eines Notars einzu-zahlen, ein besonderes Si-
cherungsinteresse nicht begründen.
Für die Führung von Notaranderkonten sieht die
Dienstordnung fu ̈r Notarinnen und Notare (DONot)
besondere Vorschriften vor, die insbesondere die
Transparenz der Kontofu ̈hrung und der beteiligten
Personen sicherstellen. So haben Notare in ein Ver-
wahrungs- und Massebuch neben Auftraggeber und
Empfängern von Geldbeträgen al-le erfolgenden Aus-
und Einnahmen einzutragen. Nach § 12 Abs. 5 DONot
haben No-tare ein Verzeichnis der Kreditinstitute zu
führen, bei denen Anderkonten oder Ander-depots ein-
gerichtet sind. Gleichzeitig müssen Notaranderkonten
entsprechend den von der Vertreterversammlung der
Bundesnotarkammer beschlossenen Bedingungen ein-
gerichtet und geführt werden (§ 27 Abs. 2 Satz 1 DO-
Not).
Die Führung von Notaranderkonten unterliegt der
Aufsicht durch die Präsidenten der Landgerichte, der
Oberlandesgerichte und der Landesjustizverwaltung
als Aufsichts-behörden u ̈ber die in ihrem Zuständig-
keitsbereich tätigen Notare (§ 92 BNotO). Notare
unterliegen der regelmäßigen Pru ̈fung der
Amtsführung; zusätzliche Prüfungen sind ohne beson-
deren Anlass zulässig (§ 93 Abs. 1 BNotO). Der Notar
ist verpflichtet, bei einer Prüfung seiner Amtsführung
den Aufsichtsbehörden die für die Anderkontenfüh-
rung erforderlichen Bücher und Verzeichnisse vorzu-
legen und auszuhändigen (§ 93 Abs. 4 Satz 1 BNotO).
Rechtsanwaltsanderkonten sind Individualanderkon-
ten oder Sammelanderkonten. Rechtsanwaltsander-
konten sind in der Regel Einzelanderkonten (§ 4 Abs.
2 Satz 2 BORA – Berufsordnung für Rechtsanwälte).
Bei Individual- oder Einzelanderkonten ist der Bank
der wirtschaftlich Berechtigte mitzuteilen (Nr. 2 Abs.
1 Sonderbedingun-gen für Anderkonten und Anderde-
pots von Rechtsanwälten und Gesellschaften von

Rechtsanwälten, abgedruckt bei Bunte, AGB-Banken
und Sonderbedingungen, 3. Aufl. 2011, S. 829 ff.). Bei
Sammelanderkonten ist der Rechtsanwalt im Einklang
mit § 5 Abs. 2 Nr. 3 GwG auf Verlangen der Bank ver-
pflichtet, Namen und Anschrift des oder der wirt-
schaftlich Berechtigten schriftlich mitzuteilen (Nr. 2
Abs. 2 Sonderbedin-gungen für Anderkonten). Auf ei-
nem Sammelanderkonto dürfen Beträge über 15.000
Euro für einen einzelnen Mandanten nicht länger als
einen Monat verwaltet werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3
BORA, ebenso Nr. 5 Sonderbedingungen für Ander-
konten). Sam-melanderkonten werden fu ̈r ungewisse
Fremdgeldeingänge vorgehalten, damit auch bei nicht
erwarteten Fremdgeldeingängen keine Vermischung
mit eigenen Geldern des Rechtsanwalts stattfindet.
Gläubiger des Rechtsanwalts können in Anderkonten
nicht vollstrecken. Auf Anderkonten fallen keine Ka-
pitalerträge an, so dass für Kapitalanleger kein An-
reiz besteht, Anderkonten als Anlageform zu wählen.
Nach der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9.
Dezember 2014 (Amtsblatt der Europäischen Union,
L 359/25) gelten zudem Notare oder Rechtsanwälte
nicht als Kontoinhaber im Sinne dieser Richtlinie,
stattdessen gilt die andere Person (wirtschaft-lich Be-
rechtigter) als Kontoinhaber (Anhang 1, Abschnitt
VIII E Nr. 1 Satz 2; gleich-lautend § 15 Abs. 6 Nr. 1
Satz 2 RefE zum automatischen Austausch von Infor-
matio-nen über Finanzkonten in Steuersachen und zur
Änderung des EU-Amtshilfegesetzes mit Bearbei-
tungsstand 8. Juni 2015). Für Notare und Rechtsan-
wälte ist es aber regel-mäßig in ihrer täglichen Arbeit
unerheblich, wo der Steuersitz des Mandanten liegt –
ob im Inland oder im Ausland. Deshalb werden solche
steuerlich relevanten Daten auch nicht erhoben, wes-
halb es andererseits den Finanzinstituten nicht mög-
lich ist, bei Notar- oder Rechtsanwaltsanderkonten
herauszufinden, ob eine Meldepflicht besteht oder
nicht.
Die Mitteilung von Notar- und Rechtsanwaltsander-
konten als ausgenommene Konten im Sinne der Richt-
linie 2011/16/EU und des Gesetzes zum automati-
schen Austausch von Informationen über Finanzkon-
ten in Steuersachen fügt sich auch in bereits beste-hen-
de Vorschriften zur grenzüberschreitenden Mitteilung
von Daten im Bankenver-kehr ein. So sieht auch das
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und den Vereinigten Staaten von Amerika zur
Förderung der Steuerehrlichkeit bei interna-tionalen
Sachverhalten und hinsichtlich der als Gesetz über die
Steuerehrlichkeit be-zu ̈glichen Auslandskonten be-
kannten US-amerikanischen Informations- und Mel-
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debe-stimmungen vom 31. Mai 2013 (BGBl. II, 1362,
im Folgenden „FATCA-Abkommen“) vor, dass „von
Notaren, Rechtsanwälten oder Insolvenzverwaltern
ge-führte Treuhandkonten, die nur für jene Transaktio-
nen dienen, die nach deutschem Recht von einem No-
tar, Rechtsanwalt oder Insolvenzverwalter bezie-
hungsweise über diese durchzuführen sind“ nicht als
US-amerikanische meldepflichtige Konten im Sin-ne
des FATCA-Abkommens gelten (Ziffer III. lit. B Nr. 1
der Anlage II zum FATCA-Abkommen).
Wir bitten Sie daher, der Europäischen Kommission
gemäß Art. 8 Abs. 7a der Richtli-nie 2011/16/EU n. F.
mitzuteilen, dass von Notaren und Rechtsanwälten
geführte An-derkonten als ausgenommene Konten im

Sinne der Richtlinie gelten.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit – gerne
auch in einem persönlichen Gespräch – zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Jens Bormann)                            (Axel C. Filges)
Bundesnotarkammer       Bundesrechtsanwaltskammer

Antwortschreiben des BMF
Berlin, 09.07.2015

Sehr geehrter Herr Dr. Borrnann,
Sehr geehrter Herr Filges,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 29. Juni 2015, mit dem Sie die Einbeziehung von Notarund Rechtsanwalt-
sanderkonten in den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen anspre-
chen.
Die von Ihnen geschilderte Problematik ist uns bekannt. Nach dem F ATCA-Abkommen (Ziffer III. lit. B Nr. 1
der Anlage II) sind bestimmte andere Konten oder Produkte nicht als Finanzkonten im Sinne des Abkommens
zu werten. Zu den ausgenommenen Konten zählen insbesondere von Notaren, Rechtsanwälten oder Insolvenz-
verwaltem geführte Treuhandkonten, die nur für jene Transaktionen als Treuhandkonto dienen, die nach deut-
schem Recht von einem Notar, Rechtsanwalt oder Insolvenzverwalter beziehungsweise u ̈ber diese
durchzuführen sind.
Diese Ausnahme soll auch bei dem Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen nach der
EU-Amtshilferichtlinie ab 2017 gelten. Dementsprechend ist vorgesehen, dass die Bundesrepublik Deutschland
dies in ihrer Mitteilung an die Europäische Kommission gemäß Art. 8 Abs. 7a der Richtlinie 201 l/16EU n.F.
aufnimmt.

Mit freundlichen Grüßen
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Buchbesprechung

Infobrief MkG – Mit kollegialen Grüßen
Von erfahrenen Praktikern für junge Juristen
MkG – Der neue Informationsdienst für junge Rechtsanwälte
Für junge Rechtsanwälte sind die ersten Jahre als Ju-
risten alles andere als einfach. Ob selbstständig oder
angestellt – die Konkurrenz unter den mehr als
164.000 Anwälten ist groß. Die praktische Erfahrung
der rund 40.000 Jungjuristen unter 40 Jahren dagegen
klein.
Die Sorgen und Ängste sind vielfältig: Wie finde ich
Mandanten? Welche Haftungsrisiken bestehen? Was
benötige ich an Büroausstattung und Services? Wie
funktioniert Datenschutz? Wie rechne ich richtig ab?
Um jungen Anwälten beim Start zu helfen, bildet der
Deutsche Anwaltverlag einen Kreis aus Autoren als
Ratgeber und Unternehmen als Sponsoren. Die Auto-
ren helfen mit Erfahrungen und Ratschlägen, mit
Tipps und Tricks. Die Unternehmen unterstützen mit
passenden Produkten und Dienstleistungen.
So entsteht der kostenlose „Infobrief MkG – Mit kol-
legialen Grüßen“, der ab Juni 2015 alle zwei Monate
erscheint. In sechs Ausgaben pro Jahr informiert der
Deutsche Anwaltverlag über typische und aktuelle Be-
rufsthemen, wie z.B. Marketing, Haftung, Abrechnung
oder Datenschutz.
Die Themen der ersten Ausgabe Juni 2015 sind:
- Mandantengewinnung: Was ist Google My Busi-

ness? (Pia Löffler)
- Aktenvernichtung: Machen Sie von Anfang an al-

les richtig! (Dr. Robert Kazemi)
- Kosten: Reisekostenerstattung eines auswärtigen

Anwalts (Norbert Schneider)
- Wertberechnung: Hilfsweise Aufrechnung (Sabine

Jungbauer)
- Mietrecht: Die Mietpreisbremse (Dr. Dr. Andrik

Abramenko)
- Haftung: Ist der Rechtsanwalt als Treuhänder tätig,

besteht Haftungsgefahr (Dr. Thomas Schulte und
Dr. Erik Kraatz)

- Gratis: Muster-Formular zur Vergütungsvereinba-
rung

Infobrief MkG – Mit kollegialen Grüßen
Von erfahrenen Praktikern für junge Juristen
1. Jahrgang 2015, 6 Ausgaben pro Jahr,
ca. 14 Seiten pro Ausgabe im PDF-Format
Bestell-Nr.: 809615-01
Zum Gratis-Download und -bezug 
unter www.anwaltverlag.de/mkg

Kontakt: 
Freie Fachinformationen
Markus Weins
Goldenbergstraße 1
50354 Hürth 
Tel.: 02233 54000-15
Fax: 02233 54000-16
E-Mail: m.weins@freie-fachinformationen.de
Internet: www.freie-fachinformationen.de
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Azubi-Guide fur̈ ReFa- und NoFa-Auszubildende
Berichtsheft plus Arbeitsunterlage fur̈ den optimalen Berufsstart

(Bonn). Für die Fachangestellten in Kanzlei und Nota-
riat tritt zum 1.8.2015 eine neue Ausbil-dungsverord-
nung in Kraft. Denn auch an ReFa, NoFa, ReNo oder
PatFa – so die Kürzel – gehen die zunehmende Digi-
talisierung und weiteren grundlegenden Veränderun-
gen im Kanzleialltag nicht spurlos vorbei. Der Fach-
kräftemangel hat auch hier bereits massiv Spuren
hinterlassen. Eine gute Ausbildung und praktische Ar-
beitsunterlagen sind damit unerlässlich, wenn Kanz-
leien auch zukünftig auf versierte Mitarbeiter zugrei-
fen wollen.
Zum Inkrafttreten der neuen ReNoPat-Ausbildungs-
verordnung erscheint jetzt im ZAP-Verlag (www.zap-
verlag.de) – in Kooperation mit dem RENO Bundes-
verband e.V. – der „Azubi-Guide". Die A4-Publikation
wurde speziell fu ̈r ReFa- und NoFa-Auszubildende
entwickelt. Im Mittelpunkt steht das über die komplet-
te Ausbildungszeit schriftlich zu führende Berichtsheft
in Form von praktischen Wochenübersichten. Ergän-
zende Hinweise helfen den zukünftigen Fachangestell-
ten beim Ausfu ̈llen und dem korrekten Fu ̈hren des
Ausbildungsnachweises. Die Anschaffung weite-rer

Hefte oder die Sammlung loser Blätter entfällt damit.
Darüber hinaus liefert der „Azubi-Guide“ in kompak-
ter Form wichtige ausbildungs- und berufstypi-sche
Informationen. So werden die novellierten Ausbil-
dungsinhalte gut verständlich erläutert. Hin-zu kom-
men eine Vielzahl von Tipps und Tricks rund um Be-
rufsschule, den Büroalltag in Kanzlei/ Notariat und
Prüfungen, einschließlich Übungsaufgaben. Neben
hilfreichen Hinweisen zur Vergu ̈-tung sowie Weiter-
bildungsmöglichkeiten stellt der handliche Fu ̈hrer
auch zahlreiche wichtige Kontaktdaten und Adressen
zur Verfügung.

Weitere Informationen zum „Azubi-Guide“ finden Sie
auch online.

Kontakt fu ̈r weitere Informationen und Ru ̈ckfragen:
Christof Herrmann Produktkommunikation Tel. 0 241.
99 76 34 11 · Fax: 0 241. 99 76 34 12 kommunika-
tion@sc-herrmann.de
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Personalnachrichten

Neuzulassungen
vom 10.06.2015 bis 31.08.2015

Kandel, Ronald Braunschweig
Brockmann, Hendrik Braunschweig
Haleen, Larissa Lillian Braunschweig
Burger, Thomas Braunschweig
Tampier, Justus Braunschweig
Splitt, Laura Göttingen
Schäfer, Silke Claudia Göttingen 
Wunder, Marianne Goslar
Hadasch, Barbara Northeim
Kapahnke, Timm Wolfenbüttel

Anderweitige Zulassungen
vom 10.06.2015 bis 31.0682015

Wyrwoll, Christian Braunschweig
Heimbs, Peter Friedland
Sander, Susanne Seesen
Theile, Detlef Wolfsburg

Löschungen
Vom 10.06.2015 bis 31.08.2015

Gelbhaar, Stephan Bad Sachsa
Arndt, Felix Bodenfelde
Bührig, Axel Braunschweig
Fischer, Eike Sven Braunschweig
Förster, Frauke Braunschweig
Kaiser, Cornelia Braunschweig
Heß, Olga Braunschweig
Lex, Sebastian Wilhelm Clausthal-Zellerfeld
Klingberg, Michael Göttingen
Wieland, Lena Göttingen
Hessbrügge, Michael Göttingen
Sander, Ulrich Göttingen
Lau, Heinrich Hann. Münden
Hofmann, Alfred Seesen
Lindhof, Christof Wolfenbüttel

Neue Fachanwaltszulassungen
Handels- und Gesellschaftsrecht:
Herrn Rechtsanwalt Mark-Bernhard von Busse aus BS

mit Urkunde vom 22.07.2015

Strafrecht:
Herrn Rechtsanwalt Mirko Oestreich aus Göttingen

mit Urkunde vom 23.06.2015

Rechtsanwälte/innen:

40 Jahre
Herr Rechtsanwalt Dr. Peter Eiselt aus Göttingen ist seit Septem-
ber 1975 zugelassen.

30 Jahre
Herr Rechtsanwalt Dr. Reinhard Hildebrandt aus Northeim ist
seit August 1985 zugelassen. 
Herr Rechtsanwalt Theo Schulte aus Gleichen ist seit Juli 1985
zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Kurt-Georg Manteuffel aus Göttingen ist seit
27.08.1985 zugelassen.

Jubiläen
Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig gratuliert allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in den Anwaltsbüros, die in den zurückliegenden Monaten auf eine besonders langjährige Tätigkeit zurückblicken kön-
nen.

Mitarbeiter/innen:

15jähriges Firmenjubiläum in der Kanzlei Dr. Pfennig &
Wabbel und Partner GbR
Frau Rilana Knorr hat im Jahr 2000 ihre Tätigkeit in der Kanzlei
Dr. Pfennig und Wabbel und Partner GbR begonnen. Mit ihrer
Tatkraft und ihrem Fachwissen trägt sie seitdem zum Erfolg des
Unternehmens bei. Die Kanzlei bedankt sich ganz herzlich für die
lange, gute und außerordentliche Zusammenarbeit und freut sich
auf die weitere gemeinsame Zukunft.
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Veranstaltungen

ORGANISATORISCHE HINWEISEFAX  0234 703507
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VERANSTALTUNGSHINWEISE

DEUTSCHES ANWALTSINSTITUT E.  V.

Referenten

Volker Backs, LL.M. Eur., Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, 
Dresden

Frank Klein, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der Schleswig-
Holsteinischen Rechtsanwaltskammer und Schleswig-
Holsteinischen Notarkammer, Schleswig

Autoren der Arbeitsunterlage

Volker Backs, LL.M. Eur., Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Arbeitsrecht, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, 
Dresden

Andreas Kühnelt, Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für 
Erbrecht, Kiel

Frank Klein, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der Schleswig-
Holsteinischen Rechtsanwaltskammer und Schleswig-
Holsteinischen Notarkammer, Schleswig

Veranstaltungszeiten

13.30 – 15.00 Uhr
15.30 – 17.00 Uhr

Dauer: jeweils 3 Zeitstunden

Mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach 
(beA) wird jede Rechtsanwältin und jeder Rechtsanwalt 
zum 01.01.2016 von der Bundesrechtsanwaltskammer 
(BRAK) ausgestattet. Damit gehen bahnbrechende 
Änderungen und organisatorische Herausforderungen 
für Anwaltskanzleien einher.

Ziel des Seminars ist es, das beA in seiner Funktions-
weise einschließlich der typischen Abläufe beim Ver-
senden und Empfangen von Nachrichten aus dem 
besonderen elektronischen Postfach darzustellen und 
darüber hinaus Teilnehmern die rechtlichen Rahmen-
bedingungen und Haftungsrisiken aufzuzeigen. Der DAI- 
Kurs zum beA beinhaltet alles, was die Rechtsan-
wältin/der Rechtsanwalt bzw. die Bürovorsteherin/der 
Bürovorsteher zur Benutzung des webbasierten und 
softwareunabhängigen beA und zum Benachrichti-
gungs wesen im Elektronischen Rechtsverkehr (ERV) in 
rechtlicher wie praktischer Hinsicht wissen muss.

Der EGVP-Client soll ab 01.01.2016 abgeschaltet und für 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte durch das beA 
ersetzt werden. Wenn erforderlich, soll eine angemesse-
ne Übergangsfrist abgestimmt werden. Während dieser 
Übergangsfrist können EGVP-Client und beA parallel 
betrieben werden. 

Arbeitsprogramm

I. Rechtliche Rahmenbedingungen

a)  Vom Formvorschriftenanpassungsgesetz zum 
Gesetz zur Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs mit den Gerichten

b) Zeitplan für das Inkrafttreten 

c) Einführung in das Thema beA

II. Qualifizierte elektronische Signatur

a) Arten der Signaturen

b) Herstellung geeigneter Dateiformate

c)  Herstellen einer qualifizierten elektronischen 
Signatur

d) Signaturprüfung 

III.  Elektronischer Rechtsverkehr heute unter Einsatz 
des EGVP

a)  Aktuelle Situation in den Bundesländern:  
Wo ist elektronische Einreichung möglich?

b) Versand/Empfang von Nachrichten im EGVP

IV. Elektronischer Rechtsverkehr mit dem beA

a) Einrichten des beA 

b) Kommunikation mit den Gerichten

c)  Kommunikation mit Rechtsanwälten und 
Rechtsanwaltskammern

V. Elektronische Kommunikation mit dem Mandanten

a)  Weiterleiten von Dokumenten aus dem  
beA/EGVP

b) Verschlüsselung

c)  Büroorganisation bei elektronischem 
Rechtsverkehr

VI. Schutzschriftenregister

VII. Checkliste für die Nutzung des beA
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Seminare/Fortbildungen

Auch in den nächsten Monaten bietet die Rechtsanwaltskammer Braunschweig wieder Fortbildungs- und Fachanwaltssemi-
nare an. Die aktuellen Veranstaltungstermine sowie das Anmeldeformular finden Sie als Einleger in der Kammermitteilung
oder auf unserer Internetseite www.rak-braunschweig.de unter der Rubrik „Mitglieder/Fortbildung und Termine“.

Bitte merken Sie sich bereits jetzt folgende Termine vor:

25.09.2015 Vortrag für Anwälte:
18:00 – 20:00 Uhr „Kommunikation statt Konfrontation“

14 typische Verhandlungsfehler – uns wie Sie sie beheben
Referentin: Johanna Busmann, Anwaltstrainerin, Hamburg

26.09.2015 Seminar: „Gut befragt ist halb gewonnen“
10:00 – 18:00 Uhr Strategie und Taktik von Zeugenvernehmungen

Referentin: Johanna Busmann, Anwaltstrainerin, Hamburg
Anerkennung gem. § 15 FAO für Strafrecht und Verkehrsrecht

07.10.2015 Seminar für Auszubildende und Mitarbeiter:
13:00 – 19:00 Uhr „Der richtige Draht zum Mandanten“

Referentin: Brigitte Worg,
Geschäftsführerin der Rechtanwaltskammer Sachsen-Anhalt

09.10.2015 Praktikerseminar: Bilanzanalyse
12:30 – 19:00 Uhr „Unternehmensbeurteilung durch Bilanzanalyse“

Referent: Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Prof. Dr. Wolfgang Hölzli, Technische Hochschule Nürnberg
Anerkennung gem. § 15 FAO für Bank- und Kapitalmarktrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht und Steuerrecht

14.10.2015 Praktikerseminar: Arbeitsrecht
13:30 – 19:00 Uhr „Arbeitsrechtliche Reaktionsmöglichkeiten bei

Mobbing, Burnout und Stress“
Referent: Dr. Florian Israel, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Braunschweig 
Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

04.11.2015 Das besondere elektronische Anwaltspostfach - beA
13:30 – 17:00 Uhr Göttingen – Park Inn by Radisson

siehe vorabgedruckten Flyer des DAI

11.11.2015 Praktikerseminar: Strafrecht
13:30 – 19:00 Uhr „Aktuelles Steuerstrafrecht“

Referent: Rechtsanwalt Karl-Heinz Mügge, Göttingen
Fachanwalt für Strafrecht und Steuerrecht
Anerkennung gem. § 15 FAO für Strafrecht und Steuerrecht

27.11.2015 Das besondere elektronische Anwaltspostfach - beA
13:30 – 17:00 Uhr Braunschweig – balladins SUPERIOR Hotel

siehe vorabgedruckten Flyer des DAI
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Mittwoch, 16.09.2015

Der juristische Zehnkampf im Familienrecht
Fachanwälte für Familienrecht erhalten eine Teilnahmebescheini-
gung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

Referent: VRiOLG Celle Dieter Büte                                                                
Tagungsort: Goslar, Hotel Niedersächsischer Hof,

Klubgartenstrasse 1-2
Zeit: 14.00 bis 19.30 Uhr
Teilnahmebeitrag: einheitlich 190,00 € zzgl. 19% Mwst.; 

Themenübersicht:

Neue Ansätze im Betreuungsunterhalt; Aktuelles zu § 1578b
BGB; Stolperstein §§ 238,239 FamFG; Gesteigerte Unterhalts-
pflicht, u.a. anderer leistungsfähiger Dritter, Hausmannrechtspre-
chung; Familienrechtlicher Ausgleichsanspruch; Neues zu Le-
bensversicherungen bei Ausübung des Wahlrechts; Die Bruch-
teilsgemeinschaft insbes. bei Konten; Korrektur unbilliger Ent-
scheidungen über §1381 BGB; Aktuelle Entscheidungen des
BGH

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet ein umfangreiches Seminars-
kript, Pausenverpflegung sowie bei ganztägigen Veranstaltungen
ein Mittagessen.

Seminarleitung: Rechtsanwältin Martina Pfeil, Goslar

Europäisches Strafrecht für Strafverteidiger

Trier, 9.-10. Oktober 2015

Schlüsselthemen dieser Veranstaltung beinhalten:
➢ Auswirkungen des europäischen Strafrechts auf die tägliche Arbeit der Strafverteidigung in den EU-Mitgliedstaaten
➢ Anwendung der Instrumente der gegenseitigen Anerkennung aus Sicht der Verteidigung
➢ Fragen zum Europäischen Haftbefehl
➢ Kommende EU-Instrumente, insbesondere zum Beweisrecht
Das Seminar wird von ausgewählten Strafverteidigern mit langjähriger Erfahrung mit grenzüberschreitenden Fällen durch-
geführt und richtet sich an interessierte Strafverteidiger aus Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik und Un-
garn. Es ist auch offen für Teilnehmer aus der Slowakei und Slowenien.

Europäische Rechtsakademie
Metzer Allee 4 | D-54295 Trier
Tel: +49 651 9 37 37 -811
Fax: +49 651 9 37 37 -773

Weitere Informationen können Sie über unsere Homepage www.rak-braunschweig.de/Fortbildungen oder www.era.int  ein-
sehen.
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Maul-Druck GmbH & Co. KG

Senefelderstraße 20
38124 Braunschweig

Telefon 0531-261280
www.mauldruck.de

AUSDRUCK?
»Unsere Möglichkeiten 
gehen über Standard 
weit hinaus.«

Das macht uns gut 
und ein Quäntchen besser.


